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Mehr als 25 Jahre umfangreiche Kenntnisse des Banken- und Finanzierungsmarkt. Praxiserfahrung im 
Mittelstandskundengeschäft bei der Sparkasse Karlsruhe, Commerzbank, Bankhaus Lampe und M.M. Warburg & 
CO.
Seit mehr als sechs Jahren Begleitung von mittelständischen Unternehmen in der strategischen 
Unternehmensberatung und Finanzierung.

Markus Brücker
Dipl. Betriebswirt (BA) / Diplomierter Bankbetriebswirt Management (ADG)
Geschäftsführender Gesellschafter der Spaderna Brücker GmbH & Cie. KG

Seit 1998 Erfahrung im Mittelstandsgeschäft der Commerzbank sowie bei einer großen regionalen Bank als 
Prokurist und Bereichsleiter Firmenkunden. Führung von zuletzt 25 Mitarbeitern. Auslandserfahrung in London und 
Barcelona.
Spezialisiert auf die Themen Mittelstandsfinanzierung, strategische Unternehmensentwicklung und 
Nachhaltigkeitsberatung in Banken und Sparkassen.
Als zertifizierter Ernährungsberater Sparringspartner für die Unternehmer/in im Bereich des persönlichen und 
familiären Gleichgewichts.
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Zusammenarbeit sbcap und N-Motion
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Transformationsbegleiter
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COP27 Klimakonferenz November 2022

Die Welt befinde sich auf einem „Highway in 
die Klimahölle“, sagte Guterres bei seiner 
Rede vor den Staats- und Regierungschefs 
der Weltgemeinschaft. Die Menschheit 
kämpfe um ihr Leben und laufe Gefahr, 
diesen Kampf zu verlieren. Man stehe vor 
der Wahl, entweder zusammenzuarbeiten 
oder zugrunde zu gehen.

UNO-
Generalsekretär 
Guterres
07. Nov. 2022
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Zum Bericht des Klimarats am 20.03.2023
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AKTUELLE THEMEN
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Verbrenner-Aus
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Tra
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Wettlauf ‚grüner‘ Subventionsprogramme

US Inflation 
Reaction ACT

FreePik
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BRENNPUNKT – THEMEN

PROBLEMSTELLUNGEN
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Einige Fakten

*) www.businessinsider.de/wissenschaft/natur/oekologischer-menschheits-

fussabdruck-so-viel-Energie-verbrauchen-wir/

www.nature.com/articles/s43247-020-00029-y

Die Menschheit hat innerhalb der 

vergangenen 70 Jahre mehr Energie 

verbraucht, als in den 12.000 Jahren 

zuvor*
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Fakten: Durchschnittstemperatur seit 1881-Motion

Grafik: Ed Hawkings: https://showyourstripes.info/b/europe/germany/all
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Definition Nachhaltigkeit - Dreisäulenmodell



18

Pariser Klimaabkommen 2015

Zum ersten Mal haben 196 Staaten am 12. Dezember 2015 in Paris 

einen völkerrechtlich bindenden Vertrag beschlossen, um den 

Klimawandel zu bremsen und seine Auswirkungen abzufedern. Das 

Abkommen soll dafür sorgen, dass die Erderwärmung auf deutlich unter 

2 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit beschränkt wird; 

die Staaten wollen sogar versuchen, die Erwärmung auf 1,5 Grad 

Celsius zu beschränken.

Das Pariser Protokoll setzt auf nationale Selbstverpflichtungen. Im 

Vorfeld des Klimagipfels haben die meisten Staaten solche 

Verpflichtungen abgegeben. 

Doch diese reichen nicht aus, um die Erderwärmung auf deutlich unter 

zwei Grad zu begrenzen, sondern führen zu einer Erwärmung um etwa 

3 Grad. Das Abkommen verpflichtet die Regierungen zudem, alle fünf 

Jahre neue Ziele vorzulegen. Und die müssen deutlich ambitionierter als 

die vorherigen sein.
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Entwicklungsziele der VN 2015-2030
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European Green Deal (2019) 
und 

Deutsche 
Nachhaltigkeitsstrategie

 
was folgt daraus?
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European Green Deal (Dez. 2019)

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/859150/What_is_the_European_Green_Deal_de.pdf.pdf
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Deutschland: 

Klimaneutralität bis 2045

Nachhaltigkeitsstrategie Deutschland
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Was bedeutet dies nun für 
die Reporting – Pflicht Ihrer 
Unternehmen
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CSRD

Transparenz 
über die 

Lieferkette

EU-Taxonomie

Instrument zur 
Klassifizierung von 

nachhaltigen 
wirtschaftlichen 

Aktivitäten

LkSG

Nichtfinanzielle 
Berichterstattung – 

Bericht zu 
Nachhaltigkeits-

themen

Neue Regularien / Anforderungen an den 
Mittelstand
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Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Die CSRD soll bestehende Lücken bei den Berichtsvorschriften 
schließen und die Nachhaltigkeitsberichterstattung insgesamt 
ausweiten. Ziel ist es, die Rechenschaftspflicht europäischer 
Unternehmen über Nachhaltigkeitsaspekte zu erhöhen und 
erstmals verbindliche Berichtsstandards auf Ebene der EU 
einzuführen.
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Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Ziele:

• Integration von Nachhaltigkeit in die Berichterstattung

• Sukzessive Gleichstellung von Nachhaltigkeit mit finanziellen Themen

• Mehr Transparenz in der Lieferkette: Unternehmerische Sorgfaltspflicht explizit als soziale und 
ökologische Notwendigkeit

• Erhöhung des Geschlechtergleichgewichts auf Vorstandsebene durch Offenlegung von Informationen bzgl. 
Diversität

Am 05. Januar 2023 in Kraft getreten

Rd. 15.000 Unternehmen fallen in der EU unter die neue Berichtspflicht, (bisher 550)
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Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

2024 2025 2026

Ab 2024 Geltung für 

diejenigen Unternehmen, die 

bereits der NFRD unterliegen. 

Diese müssten 2025 über das 

vergangene Geschäftsjahr 

berichten.

Ab Januar 2025 Geltung für 
die großen Unternehmen, die 
von der NFRD bislang nicht 
betroffen sind. (→ Bericht 
gem. CSRD in 2026 für 
Geschäftsjahr 2025)

Ab Januar 2026 Geltung für 
börsennotierte KMU sowie kleine 
und nicht komplexe Kreditinstitute 
und firmeneigene Versicherungs-
unternehmen. (→ Bericht gem. 
CSRD in 2027 für Geschäftsjahr 
2026
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Mit der CSRD haben sich bereits befasst…

*) PWC Studie – ESG im Mittelstand
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EU Taxonomie – Anwendung

*) www.dihk.de/de/themen-und-positionen/wirtschaftspolitik/steuer-und-finanzpolitik/sustainable-finance-taxonomie-ein-

dossier-fuer-die-betriebliche-praxis/eu-taxonomie-fuer-unternehmen-aller-groessen-relevant-66740

Die Taxonomie definiert anhand von sehr kleinteilig 
ausformulierten Kriterien, inwieweit ein 
Unternehmen mit seinen Produkten und 
Dienstleistungen zu den insgesamt sechs von der EU 
benannten Klimaschutzzielen beiträgt und wie die 
Aktivitäten unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zu 
bewerten sind. 
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Methodik der EU-Taxonomie

Wesentlicher 
Beitrag

zu mindestens einem 
der sechs 

Umweltziele

DNSH

Keine negative 
Beeinträchtigung der 

anderen 
Umweltziele

Einhaltung 
von Mindest-

standards

Taxonomie-
Konformität

Der wesentliche Beitrag wird 

anhand der technischen 

Prüfkriterien der Taxonomie 

bemessen. Dazu gehören u.a. 

auch Schwellenwerte für CO2-

Emissionen, bspw. für das 

produzierende Gewerbe.

Es wurden Anforderungen 

dafür spezifiziert, dass 

Aktivitäten eines Bereichs 

nicht einen anderen der fünf 

Bereiche signifikant schädigen 

(Do No Significant Harm – 

DNSH).

Zu den Mindeststandards 

zählen u.a. die ILO 

Kernarbeitsnormen, 

Internationale Charta der 

Menschenrechte, UN-

Leitprinzipien für Wirtschaft 

und Menschenrechte sowie die 

OECD-Leitsätze für 

multinationale Unternehmen. 

Erfüllt eine 

Wirtschaftsaktivität 

die Anforderungen 

aus allen drei 

Bereichen, gilt sie als 

taxonomie-konform.
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EU Taxonomie – Umsetzung

Taxonomie für nachhaltige Aktivitäten

6 Umweltziele der Taxonomie-Verordnung:

1. Verhinderung/Bekämpfung des Klimawandels

2. Anpassung an den Klimawandel

3. Nachhaltige Nutzung von Wasser und Wasser-/Meeresresourcen

4. Übergang in eine Kreislaufwirtschaft, Müllvermeidung und Recycling

5. Verhinderung und Kontrolle von Verschmutzungen

6. Schutz funktionsfähiger Ökosysteme

Die Verordnung ist für die ersten beiden Umweltziele ab 2022 umzusetzen, die restlichen Ziele ab 2023. Kriterien mit 

einem sozialen Bezug sollen nachgelagert definiert werden, zunächst wird als Mindeststandard die Einhaltung der 

Menschenrechtsstandards der Vereinten Nationen festgelegt.

Erweiterte Offenlegungspflichten für gemäß CSR auch für berichtspflichtige Banken und Sparkassen bereits seit 

2022 für das Geschäftsjahr 2021 zur Taxonomiefähigkeit der Geschäftsaktivitäten
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Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

Definition „Lieferkette“ (§ 2 Abs. 5): 

- Alle Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens. 
- Alle Schritte im In- und Ausland, die zur Herstellung der Produkte und zur Erbringung der 

Dienstleistungen erforderlich sind, angefangen von 
      …. der Gewinnung der Rohstoffe bis zu der Lieferung an den Endkunden.

Ziel des Gesetzes:

Transparenz in der Lieferkette erhöhen und Menschenrechte stärken
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Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

Anwenderkreis

ab 2023 zunächst für 
Unternehmen mit mind. 
3.000 Mitarbeitenden 
im
Inland

ab 2024 auch für 
Unternehmen mit
mind. 1.000 
Mitarbeitenden im 
Inland (ca. 2.900 dt. 
Unternehmen)

Überwachung

Überwachung der 
Einhaltung durch das 
Bundesamt für Wirtschaft 
und
Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Ort der 
Veröffentlichung

bei der BAFA und auf der 
Webseite des 
Unternehmens

Indirekte Auswirkungen sehen wir aufgrund der Transparenz bei allen Unternehmen
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Standards zur 
Nachhaltigkeits-
berichterstattung
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Standards zur Berichterstellung

https://plant-values.de/siegel-zertifikate-und-nachweise-nachhaltigkeit-in-unternehmen/7584/
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Standards zur Berichterstellung

Deutscher Nachhaltigkeitskodex

Urheber ist der Rat für Nachhaltige Entwicklung
Fokus und Ziele:
- Berichtsstandard für mittelständische Unternehmen
- Kostenloses Instrument mit zahlreichen 

Hintergrundinformationen
- Veröffentlichung – Vergleichbarkeit und Transparenz
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Banken und Nachhaltigkeit
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Rolle der Banken bei der (grünen) Transformation

*) www.bundesregierung.de/resource/blob/998006/1873516/7c0614aff0f2c847f51c4d8e9646e610/2021-03-10-dns-2021-

finale-langfassung-barrierefrei-data.pdf?download=1

Der EU-Aktionsplan nimmt den Finanzsektor zur Transformation der 
Wirtschaft in die Pflicht. Hier ist die Verbindung zur Regulatorik über die 
jüngsten Maßnahmen bereits heute erkennbar. 

Auch haben die Institute bei einem der Kernziele des EU-Aktionsplans, 
Finanzmittel in nachhaltige Investitionen zu lenken, einen großen Hebel.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097
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EU-Nachhaltigkeits-Politik Sustainable Finance             
Strategie der EU-Kommission
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Umsetzung Scoring voraussichtlich 2023

Mit Umsetzung der 7. MaRisk – Novelle in den 

Finanzinstituten werden künftig ESG-Kriterien in die 

Beurteilung der Kreditwürdigkeit eingehen
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Volksbanken

Quelle: https:// www.vr.de/privatkunden/was-wir-anders-machen/nachhaltigkeit/nachhaltigkeits-leitbild.html

Nachhaltig wirtschaften für 

Menschen, Umwelt und 

Regionen

Die als Weltkulturerbe von der UN anerkannte 

Genossenschaftsidee verbindet seit ihrer 

Entstehung vor über 170 Jahren wirtschaftlichen 

Erfolg mit gesellschaftlich nachhaltigem Handeln. 

Die Kraft unserer Gruppe basiert auf 

gemeinsamen genossenschaftlichen Werten 

sowie einer Kultur der Offenheit und der 

Transparenz. 

Wir fördern den Wandel zu einer 

nachhaltigen Wirtschaft und handeln 

zusammen mit unseren Kunden, Mitgliedern 

und Mitarbeitenden in Verantwortung für eine 

nachhaltige Zukunft: Für Menschen, Umwelt und 

Regionen.
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Sparkassen
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Bild: Freepik.com

CO2-Fußabdruck eines 

Unternehmens 

(Corporate Carbon 

Footprint - CCF)
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Greenhouse-Gas-Protocol

www.primaclima.org
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Ermittlung CO2 Fußabdruck

www.primaclima.org

ecocockpit IHK Baden-Württemberg 

(ecocockpit-bw.de)

https://www.ecocockpit-bw.de/
https://www.ecocockpit-bw.de/


47

ESG – Scoring (‚Rating‘)

Was wollen Ihre Banken 
wissen?
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ESG: Nachhaltigkeitsverständnis der Finanzbranche      
(und der BaFin)

1. Klimaschutz

2. Anpassung an den Klimawandel

3. Schutz der biologischen Vielfalt

4. Nachhaltige Nutzung und Schutz von 

Wasser- und Meeresressourcen

5. Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, 

Abfallvermeidung und Recycling

6. Vermeidung und Verminderung der 

Umweltverschmutzung

7. Schutz gesunder Ökosysteme

8. Nachhaltige Landnutzung

1. Einhaltung anerkannter 

arbeitsrechtlicher Standards (keine 

Kinder- und Zwangsarbeit, keine 

Diskriminierung)

2. Einhaltung der Arbeitssicherheit und 

des Gesundheitsschutzes

3. Angemessene Entlohnung, faire 

Bedingungen am Arbeitsplatz, 

Diversität sowie Aus- und 

Weiterbildungschancen 

4. Gewerkschafts- und 

Versammlungsfreiheit 

5. Gewährleistung einer ausreichenden 

Produktsicherheit, einschließlich 

Gesundheitsschutz

6. Gleiche Anforderungen an 

Unternehmen in der Lieferkette 

7. Inklusive Projekte bzw. 

Rücksichtnahme auf die Belange von 

Gemeinden und sozialen Minderheiten 

1. Steuerehrlichkeit

2. Maßnahmen zur Verhinderung von 

Korruption

3. Nachhaltigkeitsmanagement durch 

Vorstand

4. Vorstandsvergütung in Abhängigkeit 

von Nachhaltigkeit

5. Ermöglichung von Whistle Blowing

6. Gewährleistung von 

Arbeitnehmerrechten

7. Gewährleistung des Datenschutzes

8. Offenlegung von Informationen

Quelle: BaFin-Merkblatt, S. 10-11

Environmental Social Governance
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EBA Kriterien 

ESG Score auf Branchenebene

< 50 Mitarbeiter und 

Max. 10 Mio. € Jahresumsatz 

oder 10 Mio. € Bilanzsumme.

ESG Score auf Branchenebene 

ergänzt durch individuelle 

Einschätzung
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Ergebnis - ESG- Branchen-Score
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ESG-Risikoscore

https://banking.vision/s-esg-score/
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Welche Auswirkungen 
hat das Ergebnis des 
Scorings?
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Auswirkungen ESG-Score

Bei Großbanken sowie Konsortialfinanzierungen sind 

erste Einschränkungen in der Laufzeit der 

Kreditvergabe sowie eine vom ESG-Score abhängige 

Bepreisung zu beobachten
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Auswirkungen ESG-Score

In Regionalbanken zunächst keine wesentlichen 

Änderungen zu erwarten.

Ein Dialog zu ESG – Themen wird zunehmend Teil der 

Bankgespräche einnehmen.
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TRANSFORMATION

Chancen und 
Praxisbeispiele
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860 Mrd. Mehrinvestitionen bis 2030 in Deutschland
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Beispiel Nachhaltigkeit im Mittelstand
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Beispiele von erfolgreichen Transformationen

https://nachhaltigkeitsbericht.vaude.com/gri/vaude/unternehmensphilosophie.php

VAUDE (Produzent von Bergsportausrüstung 
und Outdoor-Bekleidung)
• Deutschlands nachhaltigste Marke 2015
• Mitglied der Fair Wear Foundation (FWF): 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen in 
den Zulieferbetrieben + Transparenz

• handeln nach den Maßstäben der 
Gemeinwohl-Ökonomie

• Produkte auf Langlebigkeit ausgelegt
• 100% klimaneutrales Unternehmen
• seit 2020 Kleidung frei von Poly- und 

perfluorierte Chemikalien (PFC oder auch 
Fluorcarbone) 
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Beispiel Nachhaltigkeit im Mittelstand
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Ensinger Mineral-Heilquellen GmbH
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Ensinger Mineral-Heilquellen GmbH
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Ensinger Mineral-Heilquellen GmbH
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Beispiel Nachhaltigkeit im Mittelstand
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Ihre Fragen

Welche Fragen haben Sie ?
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Markus Brücker
Geschäftsführender Partner
+49 721 47070371
+49 170 7684497
mbr@transformationsbegleiter.eu
https://www.sbcap.de
Am Sandfeld 13a
76149 Karlsruhe

mailto:mbr@transformationsbegleiter.eu
https://www.sbcap.de/
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Exkurs

Auszug aus aktuellen Fördermitteln 

in Baden-Württemberg
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Antragsberechtigt

KMU´s, die weniger als 250 Personen beschäftigen und einen Jahresumsatz von nicht mehr als 50 Millionen Euro oder 

eine Jahresbilanzsumme von nicht mehr als 43 Millionen Euro haben.

Nicht-KMU mit Sitz und Geschäftsbetrieb in Deutschland, deren Gesamtenergieverbrauch gemäß § 8 Absatz 4 EDL-G 

über alle Energieträger hinweg im Jahr höchstens 500.000 Kilowattstunden beträgt.

Gegenstand der Förderung  

Ein Energieaudit ist ein systematisches Verfahren zur Erlangung ausreichender Informationen über das bestehende 

Energieverbrauchsprofil eines Gebäudes oder einer Gebäudegruppe, eines Betriebsablaufs oder einer industriellen oder 

gewerblichen Anlage, zur Ermittlung und Quantifizierung der Möglichkeiten für wirtschaftliche Energieeinsparungen und 

Erfassung der Ergebnisse in einem Bericht.

Ansatzpunkte für ein Energieaudit sind insbesondere die Bereiche Produktionsprozesse und –anlagen, 

Querschnittstechnologien und Transport wie auch allgemein das Nutzerverhalten.

Höhe der Förderung

Übersteigen die jährlichen Energiekosten 10.000 Euro (netto), beträgt die Förderung 80 % des förderfähigen 

Beratungshonorars, jedoch maximal 6.000 Euro.

Bei jährlichen Energiekosten von nicht mehr als 10.000 Euro (netto) beträgt die Förderung 80 % des förderfähigen 

Beratungshonorars, jedoch maximal 1.200 Euro.

BAFA-Beratung Energieaudit DIN EN 16247
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BAFA-Beratung Energieaudit DIN EN 16247

Antragsberechtigt

KMU´s, die weniger als 250 Personen beschäftigen und einen Jahresumsatz von nicht mehr als 50 

Millionen Euro oder eine Jahresbilanzsumme von nicht mehr als 43 Millionen Euro haben.

Nicht-KMU mit Sitz und Geschäftsbetrieb in Deutschland, deren Gesamtenergieverbrauch gemäß § 8 

Absatz 4 EDL-G über alle Energieträger hinweg im Jahr höchstens 500.000 Kilowattstunden beträgt.

Gegenstand der Förderung

Ein förderfähiges energetisches Sanierungskonzept zeigt auf, wie ein Nichtwohngebäude Schritt für Schritt 

über einen längeren Zeitraum durch aufeinander abgestimmte Maßnahmen umfassend energetisch 

modernisiert werden kann (Sanierungsfahrplan) oder wie durch eine umfassende Sanierung der Standard 

eines bundesgeförderten BEG-Effizienzgebäudes zu erreichen ist (Sanierung in einem Zug). Eine 

Neubauberatung für Nichtwohngebäude wird gefördert, wenn sie ein bundesgefördertes Effizienzhaus zum 

Ziel hat.

Höhe der Förderung

Die Förderhöhe beträgt 80 % des förderfähigen Beratungshonorars, maximal jedoch 8.000 Euro. Die 

genaue Höhe hängt von der Nettogrundfläche des betreffenden Gebäudes ab:

Nettogrundfläche unter 200 m2: Zuschuss maximal 1.700 Euro;

Nettogrundfläche zwischen 200 m2 und 500 m2: Zuschuss maximal 5.000 Euro;

Nettogrundfläche mehr als 500 m2: Zuschuss maximal 8.000 Euro.
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Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz

Zu den förderfähigen Investitionskosten zählen insbesondere:

Kosten für die Erstellung und Zertifizierung einer CO2-Bilanz für einen (oder mehrere) Standort(e) eines Unternehmens oder einer Gruppe 
von Unternehmen oder Unternehmensstandorten (Konvoi), falls sich alle Standorte innerhalb Deutschlands befinden;

die Kosten für Energieberater und andere Beratungskosten im Zusammenhang mit der Erstellung des Transformationskonzepts, inklusive 
Einführung von Umsetzungsprozessen im Unternehmen (Klimaschutzmanagement);

mögliche weitere Kosten, bei denen durch den Antragssteller nachgewiesen werden kann, dass diese in Zusammenhang mit der Erstellung 
des Transformationskonzeptes stehen. Dies betrifft auch die Kosten für eine unternehmensübergreifende Beratung (z.B. Unternehmen in 
einer Lieferkette, die im Rahmen eines sog. Gemeinsamen Konvoi-Verfahrens beraten werden);

Kosten für erforderliche Messungen, Datenerhebungen und Datenbeschaffungen für die Erstellung des Transformationskonzeptes. Es wird 
empfohlen, eine parallele Antragstellung im Modul 3 der „Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft – 
Zuschuss und Kredit“ (EEW) zu prüfen.

Höhe der Förderung:  

50 % der zuwendungsfähigen Investitionskosten

KMU erhalten einen Bonus von 10 Prozentpunkten

maximale Förderung: 80.000 Euro je Konzept

Projektträger: VDI/VDE Innovation + Technik GmbH
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L-Bank Klimopass
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L-Bank Klimopass
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L-Bank Energiefinanzierung
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L-Bank Kombidarlehen Mittelstand
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L-Bank Nachhaltigkeitsbonus
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